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Erster Bürgermeister Stefan Bauer eröffnet um 19:30 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1 Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung ÖT  

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift zum öffentlichen Teil aus der Sitzung vom 
19.6.2023. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
2 Investitionsplanung für die Jahre 2022 bis 2026  

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt für den Haushalt 2023 das durch den Kämmerer Florian Haas 
vorgestellte Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
3 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schernfeld; 

Konzentrationsfläche für Windkraftanlagen; Ergebnisse der 
frühzeitigen Auslegung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB mit 
Abwägung 

 

 
Keine Stellungnahmen gaben ab: 
das Amt für ländliche Entwicklung, der Kreisbrandrat, die Liegenschaftsverwaltung der VG 
Eichstätt, die Gemeinde Pollenfeld, die Stadt Pappenheim und die Gemeinde Raitenbuch. 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Bauverwaltung vom 04.07.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Änderungen an der 
bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Umweltschutz vom 06.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Änderungen an der 
bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Wasserrecht vom 27.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt den Hinweis zu den Dolinen zur Kenntnis und beschließt sowohl im 
Umweltbericht als auch im Erläuterungsbericht zu ergänzen, dass Bereiche mit Dolinen von einer 
Bebauung mit Windenergieanlagen frei zu halten sind. Weitere Änderungen an der bestehenden 
Planung sind nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
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Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Naturschutz vom 30.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise der UNB zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. 
Änderungen an der bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern, höhere Landesplanung vom 
21.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Änderungen an der 
bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Planungsverbandes Region Ingolstadt und des 
Regionsbeauftragten bei der Regierung von Oberbayern vom 15.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Änderungen an der 
bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken, Luftamt vom 06.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Änderungen an der 
bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Beschluss zur Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltscchutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr vom 07.07.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise und die Zustimmung zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. 
Der Gemeinderat beschließt die Übernahme der Hinweise zu den Bauwerkshöhen sowie den 
Hinweis über eine abschließende flugsicherungstechnische Prüfung im Zuge der 
Genehmigungsplanung in den Erläuterungsbericht zu übernehmen.  
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 
03.07.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur Kenntnis und beschließt, wie oben ausgeführt, in den 
Umweltbericht weitere Ausführungen zur Situation um die genannten Denkmäler im 
Zusammenhang mit der Planung aufzunehmen. Weitere Änderungen an der bestehenden Planung 
sind dadurch jedoch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes vom 12.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Änderungen an der 
bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt vom 07.07.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Der Gemeinderat 
beschließt die Aufnahme von Hinweisen zu ggf. not-wendigen besonderen Vorkehrungen zum 
Schutz des Grundwassers bei der Errichtung von Windenergieanlagen in den Erläuterungsbericht. 
Änderungen an der bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
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Beschluss zur Stellungnahme der Deutschen Telekom vom 29.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Änderungen an der 
bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 
20.07.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Änderungen an der 
bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Billigung und Auslegung: 
Der Gemeinderat billigt die vorliegenden Unterlagen i.d.F. vom 24.07.2023 zur 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schernfeld, in der die vorgenannten Beschlüsse bereits 
eingearbeitet wurden. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die förmliche Auslegung nach 
§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
4 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schernfeld; 

OT Lohrmannshof, Solarpark; Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung 
nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB mit Abwägung und Billigung 

 

 
Keine Stellungnahme gaben ab: 
das Staatliche Bauamt Ingolstadt, die N-Ergie Netz GmbH, der Kreisbrandrat, die 
Liegenschaftsverwaltung in der VG Eichstätt sowie die Gemeinde Raitenbuch. 
 
Beschluss zu den Stellungnahmen 

• des Landratsamtes Eichstätt, Umweltschutz vom 11.01.2023,  

• des technischen Hochbaus vom 29.12.2022,  

• der unteren Naturschutzbehörde vom 26.01.2023,  

• der Regierung von Oberbayern vom 23.01.2023,  

• des Regionalen Planungsverbandes vom 11.01.2023,  

• der Handwerkskammer vom 02.02.2023,  

• der IHK vom 24.01.2023,  

• des Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt vom 31.01.2023,  

• der Gemeinde Pollenfeld vom 23.01.2023, 

• der Stadt Eichstätt vom 23.01.2023, 

• der Stadt Pappenheim vom 10.01.2023, 

• der Gemeinde Solnhofen vom 16.01.2023, 

• des Marktes Mörnsheim vom 13.01.2023, 

• des Marktes Dollnstein vom 20.01.2023, 

• der Stadt Weißenburg vom 17.02.2023: 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Bauverwaltung vom 26.01.2023: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Blickwinkel wird in den Planunterlagen 
angepasst. Die Abwägung der geprüften Planungsalternativen wird detaillierter und lokaler 
dargestellt. Aussagen zur energetischen Erschließung werden unter Punkt 3.4 der Begründung 
ergänzt. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 



Sitzung des Gemeinderates am 24.07.2023 Seite 6 von 11 
 

Beschluss zur Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Ingolstadt-Pfaffenhofen a.d. Ilm vom 04.01.2023: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Von einem Raumordnungsverfahren für die 
geplante Anlage wird abgesehen. Laut Stellungnahme des Regionsbeauftragten der Region 
Ingolstadt bei der Regierung von Oberbayern wird keine Prüfung des Raumordnungsverfahrens 
gefordert. Gemäß Art. 24 (3) des BayLplG kann von einem Raumordnungsverfahren abgesehen 
werden, wenn das Vorhaben Zielen der Raumordnung offensichtlich entspricht. Die Vereinbarkeit 
der Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms mit dem Vorhaben wurden bereits im 
Umweltbericht des FNP Kapitel 3.1.5 „Landesentwicklungsprogramm (LEP)“ behandelt. Das 
Vorhaben ist außerdem nicht als überörtliche raumbedeutsam einzustufen, da es sich nur um über 
einen Acker erstreckt und keine Gemeindegrenze überschreitet. Beim Raumordnungsverfahren 
wird zusätzlich nur ein Vorhaben betrachtet.  Das gegenständliche Vorhaben überschreitet die 
Grenze von 30 ha nicht, weshalb die Prüfung, ob der Anwendungsbereich des 
Raumordnungsverfahrens eröffnet sei, nicht nötig ist.  
 
Die Bedenken um die Flächennutzung werden zur Kenntnis genommen. Aus dem Blickwinkel der 
intensiven Landwirtschaft mag der Bau eines Solarparks einem Flächenverlust der Ackerflächen 
gleichkommen. Landwirtschaft ist jedoch mehr als intensive Bewirtschaftung. Im Zuge der 
Errichtung der Anlage wird die landwirtschaftliche Nutzung von einer intensiven ackerbaulichen 
Nutzung in eine extensive Grünlandnutzung mit Schafbeweidung umgewandelt. Die Gemeinde 
misst in Ihrer Abwägung dem Klimaschutz ein extrem hohes Gewicht bei. Die Belange der 
Landwirtschaft sind hiervon nicht erheblich betroffen und müssen in der Abwägung hinter der 
positiven Auswirkung einer Dreifachnutzung – Photovoltaik, Beweidung, Naturschutz – 
zurückstehen (siehe auch Punkt 4.3 der Begründung). 
 
Rückbau 
Die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit der Fläche inkl. Ausgleichsfläche nach 
dem Rückbau der Anlage wird in dem Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger und 
Gemeinde geregelt. 
 
Extensives Grünland 
Die ordnungsgemäße Pflege des extensiven Grünlands innerhalb der Photovoltaikanlage wird 
durch die Beweidung mit Schafen und die damit einhergehende gleichmäßige Reduktion des 
Aufwuchses sichergestellt. Sollten sich auf der Fläche dennoch Problem-Pflanzen etablieren, 
werden die Flächen mit entsprechender Intensität gemäht. 
Dies wird unter Punkt 10 im Umweltbericht des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ergänzt. 
 
Durch eine regelmäßige Bodenuntersuchung durch den Flächeneigentümer in den vorherigen 
Jahren konnte sichergestellt werden, dass der Boden der Planfläche einen neutralen pH-Wert von 
7,0 aufweist. Eine Erhaltungskalkung ist durch die geplante Schafbeweidung nicht nötig. 
 
Entschädigungsansprüche 
Etwaige, durch die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bewirtschaftung angrenzender Flächen 
entstehende Staubemissionen sind durch den Betreiber des Solarparks hinzunehmen.  
Für eventuelle Schäden an Modulen oder anderen Komponenten des Solarparks durch die 
Bewirtschaftung angrenzender Flächen werden ein Haftungsausschluss in den 
Durchführungsvertrag mit aufgenommen. 
 
Die Wolfsproblematik wird im Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Workerszell 
Nr. 7 behandelt. Es wird auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Verfahren des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7 verwiesen.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
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Beschluss zur Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 
12.01.2023: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Inhalt ist allerdings im 
Flächennutzungsplanverfahren nicht zu berücksichtigen, da diese vollumfänglich im 
Bebauungsplanverfahren abzuarbeiten sind. Die Begründung hierzu wurde angepasst.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
 
 
Beschluss zur Auslegung und Billigung der Pläne i.d.F. 24.07.2023: 
Der Gemeinderat billigt die vorgelegten Entwürfe zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes 
i.d.F. vom 24.07.2023 zur Kenntnis und beschließt die förmliche Auslegung (Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden) gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15  Nein 1   
 
5 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Workerszell 

Nr. 7, Solarpark Lohrmannshof; Ergebnisse der frühzeitigen 
Auslegung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB mit Abwägung und 
Billigung 

 

 
Keine Stellungnahmen gaben ab: 
der Kreisbrandrat Lackner, die Liegenschaftsverwaltung der VG Eichstätt und die Gemeinde 
Raitenbuch. 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme 

• des Landratsamtes Eichstätt, Umweltschutz vom 11.01.2023, 

• des Landratsamtes Eichstätt, technischer Hochbau vom 29.12.2022, 

• der Regierung von Oberbayern, höhere Landesplanung vom 23.01.2023, 

• der Handwerkskammer für München und Oberbayern vom 02.02.2023,  

• der IHK für München und Oberbayern vom 23.01.2023, 

• dem Staatlichen Bauamt Ingolstadt vom 09.01.2023, 

• der Gemeinde Pollenfeld vom 23.01.2023, 

• der Stadt Eichstätt vom 23.01.2023, 

• der Stadt Pappenheim vom 10.01.2023, 

• der Stadt Weißenburg vom 17.02.2023, 

• der Gemeinde Solnhofen vom 16.01.2023, 

• dem Markt Mörnsheim vom 13.01.2023, 

• dem Markt Dollnstein vom 20.01.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die o.g. Stellungnahmen zur Kenntnis. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Bauverwaltung vom 26.01.2023: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Blickwinkel wird in den Planunterlagen 
angepasst. Die Abwägung der geprüften Planungsalternativen wird in den Planunterlagen 
detaillierter und lokaler dargestellt. Der Hinweis auf die baurechtliche Genehmigungspflicht für das 
Gesamtvorhaben wird zur Kenntnis genommen. Aussagen zur energetischen Erschließung werden 
unter Punkt 4.4 der Begründung ergänzt. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
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Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, untere Naturschutzbehörde 
vom 26.01.2023: 
Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis genommen. Nach 
Absprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter ist die Bilanzierung nach dem Rundschreiben 
„Hinweise zur Behandlung großflächiger Photovoltaikanlagen im Außenbereich“ des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern vom 19.11.2009 durchzuführen. Die Hinweise zur geplanten 
Eingrünung werden in die Textlichen Festsetzungen bzw. in der Begründung übernommen. Der 
Abstand der abschnittsweise geplanten Pflegemaßnahmen wird auf 3 Jahre festgelegt. 
 
Die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde entsprechend der vorgebrachten Anmerkungen 
überarbeitet und ergänzt. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Planungsverbandes Region Ingolstadt vom 11.01.2023 
mit der Stellungnahme des Regionsbeauftragten bei der Regierung von Oberbayern vom 
10.01.2023: 

Punkt „Anpflanzungen“ integriert. Weiter wird diese Forderung in den Durchführungsvertrag mit 
aufgenommen. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Ingolstadt-Pfaffenhofen a.d. Ilm vom 04.01.2023: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Inhalte wurden in die Abwägung eingestellt.  
Von einem Raumordnungsverfahren für die geplante Anlage wird abgesehen. Laut Stellungnahme 
des Regionsbeauftragten der Region Ingolstadt bei der Regierung von Oberbayern wird keine 
Prüfung des Raumordnungsverfahrens gefordert. Gemäß Art. 24 (3) des BayLplG kann von einem 
Raumordnungsverfahren abgesehen werden, wenn das Vorhaben Zielen der Raumordnung 
offensichtlich entspricht. Die Vereinbarkeit der Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms mit 
dem Vorhaben wurden bereits im Umweltbericht des FNP Kapitel 3.1.5 
„Landesentwicklungsprogramm (LEP)“ behandelt. Das Vorhaben ist außerdem nicht als überörtlich 
raumbedeutsam einzustufen, da es sich nur über einen Acker erstreckt und keine 
Gemeindegrenze überschreitet. Beim Raumordnungsverfahren wird zusätzlich nur ein Vorhaben 
betrachtet. Das gegenständliche Vorhaben überschreitet die Grenze von 30 ha nicht, weshalb die 
Prüfung, ob der Anwendungsbereich des Raumordnungsverfahrens eröffnet sei, nicht nötig ist.  
Die Bedenken um die Flächennutzung werden zur Kenntnis genommen. Aus dem Blickwinkel der 
intensiven Landwirtschaft mag der Bau eines Solarparks einem Flächenverlust der Ackerflächen 
gleichkommen. Landwirtschaft ist jedoch mehr als intensive Bewirtschaftung. Im Zuge der 
Errichtung der Anlage wird die landwirtschaftliche Nutzung von einer intensiven ackerbaulichen 
Nutzung in eine extensive Grünlandnutzung mit Schafbeweidung umgewandelt. Die Gemeinde 
misst in Ihrer Abwägung dem Klimaschutz ein extrem hohes Gewicht bei. Die Belange der 
Landwirtschaft sind hiervon nicht erheblich betroffen und müssen in der Abwägung hinter der 
positiven Auswirkung einer Dreifachnutzung – Photovoltaik, Beweidung, Naturschutz – 
zurückstehen (siehe auch Punkt 5.3 der Begründung). 
 
Rückbau 
Die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit der Fläche inkl. Ausgleichsfläche nach 
dem Rückbau der Anlage wird im Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger und Gemeinde 
geregelt. 
 
Extensives Grünland 
Die ordnungsgemäße Pflege des extensiven Grünlands innerhalb der Photovoltaikanlage wird 
durch die Beweidung mit Schafen und die damit einhergehende gleichmäßige Reduktion des 
Aufwuchses sichergestellt. Sollten sich auf der Fläche dennoch Problem-Pflanzen etablieren, 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zur zeitlichen und qualifizierten 
Umsetzung der Eingrünungsmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde setzt eine 
Frist zur Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen fest. Dies ist unter dem  
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sollten die Flächen mit entsprechender Intensität gemäht werden. Dies wird unter Punkt 10 im 
Umweltbericht ergänzt.  
Durch eine regelmäßige Bodenuntersuchung durch den Flächeneigentümer in den vorherigen 
Jahren konnte sichergestellt werden, dass der Boden der Planfläche einen neutralen pH-Wert von 
7,0 aufweist. Eine Erhaltungskalkung ist durch die geplante Schafbeweidung nicht nötig. 
 
Entschädigungsansprüche 
Etwaige, durch die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bewirtschaftung angrenzender Flächen 
entstehende Staubemissionen sind durch den Betreiber des Solarparks hinzunehmen.  
Für eventuelle Schäden an Modulen oder anderen Komponenten des Solarparks durch die 
Bewirtschaftung angrenzender Flächen wird ein Haftungsausschluss in den Durchführungsvertrag 
aufgenommen. 
 
In der Begründung wird der Bodenabstand der Einzäunung entsprechend der Planunterlagen auf 
0,20 m berichtigt.  
 
Die verschiedenen Varianten zur Umsetzung des Wolfsschutzes werden zur Kenntnis genommen. 
Die vorgeschlagene Formulierung zur Thematik des Wolfsschutzes wird in die Planunterlagen 
aufgenommen. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 
12.01.2023: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Inhalte werden in die Abwägung eingestellt. 
Die Ausprägungen des Bodendenkmals wird in der Planzeichnung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans ergänzt. Der Hinweis zur Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG wir aus den 
Planunterlagen gestrichen und durch die vorgeschlagene Formulierung des Bayerischen 
Landesamts für Denkmalpflege ersetzt. Weiter wird aufgenommen, dass die 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7 Abs. 1 BayDSchG – je nach Verfahren – vor 
Baubeginn vorliegen muss.  
 
Der Ausschluss der Tiefenlockerung des Bodens wird im Durchführungsvertrag aufgenommen, um 
die Vermeidung von Schäden am Bodendenkmal bis zum abgeschlossenen Rückbau der Anlage 
sicherzustellen. Die vertragliche Sicherung im Durchführungsvertrag wird vor abschließender 
Beschlussfassung per E-Mail an die genannte Mailadresse gesendet. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt vom 31.01.2023: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In den Umweltbericht werden spezifische 
Angaben zur Gründung der PV-Module aufgenommen.  
Zum Einsatz kommen verzinkte Stahlprofile, jedoch ist der Grundwasserstand auf der überbauten 
Fläche ausreichend tief, sodass gemäß des Merkblatts Nr. 1.2/9 des Bayerischen Landesamts für 
Umwelt keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen Einsatz von verzinkten Stahlprofilen 
bestehen. Der Umweltbericht wird unter Punkt 4.1.2 ergänzt.   
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme der N-Ergie Netz GmbH vom 30.12.2022: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich jedoch keine Anlagen der N-ERGIE 
Netz GmbH. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
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Beschluss zum Schreiben von H. L. vom 31.01.2023: 

Die zulässige Höhe der Einfriedung ist auf maximal 2,00 Meter zu belassen. Dies ist im 
Standortkonzept der Gemeinde so vorgeschrieben und wurde in der Gemeinderatssitzung am 
12.12.2022 bereits entsprechend beschlossen. 
 
Zudem hat der Grundstückseigentümer über das Privatrecht ebenfalls Einflussmöglichkeiten zur 
Überplanung seines Grundstücks, so dass eine Rechtsgutverletzung bei Beibehaltung des 
deszeitigen Planungsstandes nicht erkennbar ist. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15   Nein 1 
 
 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss: 
Der Gemeinderat billigt die aufgrund der gefassten Beschlüsse incl. der Aufnahme der zeitlichen 
Befristung nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB die überarbeiteten Entwürfe zum Bebauungsplan und der 
Begründung nebst Umweltbericht i.d.F. vom 24.07.2023 und beschließt, das Aufstellungsverfahren 
fortzuführen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Auslegungen nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB durchzuführen.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15  Nein 1   
 
6 Änderungsantrag zur Rekultivierung des ehemaligen Steinbruchs als 

landwirtschaftliche Fläche auf den Grundstücken Fl.Nr. 426, 427, 428, 
434 und 436/1 der Gemarkung Workerszell 

 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zur 
Rekultivierung des ehemaligen Steinbruchs als landwirtschaftliche Fläche auf den Grundstücken 
Fl.Nr. 426, 427, 428, 434 und 436/1 der Gemarkung Schernfeld zu erteilen.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
7 Antrag auf Erweiterung und Endfertigstellung der Erdaushubdeponie 

Workerszell 
 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die vorgelegten Unterlagen beim Landratsamt Eichstätt, Umweltamt 
für die Genehmigung einzureichen und das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zu 
erteilen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
8 Bauantrag zur Errichtung eines Biergartens / Hochterrasse + 

Lagerraum auf dem Grundstück Fl.Nr. 80 der Gemarkung Schernfeld 
 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zur Errichtung 
eines Biergartens / Hochterrasse + Lagerraum auf dem Grundstück Fl.Nr. 80 der Gemarkung 
Schernfeld zu erteilen. Die Abweichung von § 3 Nr. 2 der gemeindlichen Stellplatzsatzung 
hinsichtlich der Zufahrtsbreite (zulässig max. 5 m, geplant 7,70 m) wird erteilt, da die Stellplätze für 
eine Gastwirtschaft sind.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Aufgrund der bereits vorgestellten Unterlagen im Zuge der Beschlussfassung wird davon 
abgesehen die Bauhöhe entsprechend der Stellungnahme anzupassen. Agri-PV ist momentan ein 
sich schnell wandelndes Konzept, welches zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausreichend konkretisiert 
werden kann. 
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9 Vorhabenbezogener Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 74 
"Freiflächenphotovoltaikanlage Wimpasing" mit Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Eichstätt 

 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, gegen den vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan 
Nr. 74 „Freiflächenphotovoltaikanlage Wimpasing“ mit Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Eichstätt keine Einwände zu erheben.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 1   
 
10 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Pollenfeld  

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, gegen die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Pollenfeld Einwände zu erheben, da zum Ortsteil „Geländer“ kein Mindestabstand von 1.400 m 
berücksichtigt wurde. Dieser Abstand ist in der Gemeinde Schernfeld als Mindestabstand von 
Windkraftanlagen zu jeglicher Wohnbebauung festgelegt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
11 Erfrischungsgeld Wahlhelfer  

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dass den Wahlhelfern für die Tätigkeit bei der Landtags- und 
Bezirkswahl ein Erfrischungsgeld in Höhe von 60,00 € gewährt wird. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
12 Verschiedenes  

 
  
 
 
 
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Stefan Bauer um 20:30 Uhr die 
öffentliche Sitzung des Gemeinderates. 
 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 
 
 

Stefan Bauer   Willi Wittmann 
Erster Bürgermeister   Schriftführung 

 


